
 
 

„Kanaluntersuchung 2022 in Henstedt-Ulzburg“ 
 
Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg, Rathausplatz 1, 24558 Henstedt-Ulzburg, schreibt  hiermit Kanalreinigungs- und 
inspektionsarbeiten im Gemeindegebiet  öffentlich nach § 8 UVgO aus. 
Hauptleistungen: 
 
Reinigungs- und Inspektionsarbeiten in nicht zusammenhängenden Netzabschnitten 
 
ca. 7,2 km Schmutzwasserhauptkanal, DN 150 - DN 250 
ca. 470 St. Schmutzwasseranschlussleitungen 
ca. 190 St. Schmutzwasserschächte 
 
ca. 3,2 km Regenwasserhauptkanal, DN 150 - DN 1300 
ca. 350 St. Regenwasseranschlussleitungen 
ca. 80 St. Regenwasserschächte 
   
  
Ausführungsfristen:    Beginn der Arbeiten 7 Tage nach Zugang des Auftragsschreibens 
Ende der Zuschlags- und Bindefrist: 11.11.2022 
Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen 
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen. 
Nebenangebote sind zugelassen, in Verbindung mit einem Hauptangebot. 
 
Während der gesamten Dauer der Inspektionsarbeiten muss das Unternehmen die Qualifikation und 
Leistungsfähigkeit nachweisen. Als Anforderung gelten die vom Deutschen Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung e.V. herausgegebene Gütezeichen I (Inspektion) und R (Reinigung) der Gütesicherung Kanalbau 
RAL-GZ 961. 
Als gleichwertig erbracht gelten die Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen wenn der AN die Anforderungen 
bzgl. Abschnitt 4.1 Erstprüfung; 4.3 Verpflichtung zur Gütesicherung sowie 4.2 Eigenüberwachung nachweist. 
Die Ergebnisse der optischen Inspektion sind gemäß ISYBAU-XML der Arbeitshilfen Abwasser der neuesten Fassung 
(anlehnend an die DIN EN 13508-2 und das DWA Merkblatt 149-2) für die Haltungen, Leitungen, Schächte und 
Sonderbauwerke zu erfassen und komplett zu übergeben. 
 
Die Ausschreibungsunterlagen sind digital unter www.bi-medien.de anzufordern. 
https://abruf.bi-medien.de/D448302304 
 
Einreichungsform für die Angebote:  schriftlich 
 
Einreichungstermin:  Montag, den 10.10.2022 bis 24:00 Uhr  
   Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
   Rathausplatz 1, 
   24558 Henstedt-Ulzburg 
 
Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Angebotes auch den Bestimmungen über nicht berücksichtigte 
Angebote nach § 19 VOL 
 
 


